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§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft
(1) Das Mitglied hat das Recht, durch Kündigung seinen Austritt aus der Genossenschaft 

zu erklären.
(2)	 Die	Kündigung	findet	nur	zum	Schluss	eines	Geschäftsjahres	statt.	Sie	muss	der	 

Genossenschaft	mindestens	ein	Jahr	vorher	schriftlich	zugehen.	
(3) Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentliches Kündigungsrecht 

nach	Maßgabe	des	§	67a	GenG,	insbesondere	wenn	die	Vertreterversammlung
 a) eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der Genossenschaft,
 b) eine Erhöhung des Geschäftsanteils,
	 c)	 die	Einführung	oder	Erweiterung	einer	Pflichtbeteiligung	mit	mehreren	 

 Geschäftsanteilen,
	 d)	 die	Einführung	oder	Erweiterung	der	Verpflichtung	der	Mitglieder	zur	Leistung 

	 von	Nachschüssen,
	 e)	 eine	längere	Kündigungsfrist	als	zwei	Jahre,
	 f)	 die	Einführung	oder	die	Erweiterung	der	Verpflichtung	zur	Inanspruchnahme	 

	 von	Einrichtungen	oder	anderen	Leistungen	der	Genossenschaft	oder	zur	 
	 Erbringung	von	Sach-	oder	Dienstleistungen	beschließt.

(4)	 Das	Mitglied	scheidet	aus	der	Genossenschaft	zu	dem	Jahresschluss	aus,	zu	dem	die	
Kündigung fristgerecht erfolgt ist.
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§ 12 Auseinandersetzung
(1)	 Mit	der/dem	Ausgeschiedenen	hat	sich	die	Genossenschaft	auseinanderzusetzen.	

Maßgebend	ist	die	Bilanz,	die	für	das	Geschäftsjahr,	zu	dessen	Ende	das	Mitglied	
ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 35 Abs. 1 Buchst. b).

(2) Die/der Ausgeschiedene kann lediglich ihr/sein Auseinandersetzungsguthaben, 
nicht	auch	einen	Anteil	an	den	Rücklagen	und	dem	sonstigen	Vermögen	der	Genos-
senschaft	verlangen.	Das	Auseinandersetzungsguthaben	wird	berechnet	nach	dem	
Geschäftsguthaben	des	Mitgliedes	(§	17	Abs.	7).	Die	Genossenschaft	ist	im	Rahmen	
der gesetzlichen Regelungen berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen 
das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das Ausein-
andersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft gegenüber haftet das 
Auseinandersetzungsguthaben des Mitgliedes für einen etwaigen Ausfall.

(3) Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinandersetzungsguthabens an Dritte 
sind	unzulässig	und	der	Genossenschaft	gegenüber	unwirksam.	Eine	Aufrechnung	
des Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkei-
ten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Der Vorstand kann Ausnah-
men	zulassen.

(4)	 Das	Auseinandersetzungsguthaben	ist	der/dem	Ausgeschiedenen	binnen	sechs	 
Monaten	seit	dem	Ende	des	Geschäftsjahres,	zu	dem	das	Ausscheiden	erfolgt	ist,	
auszuzahlen,	nicht	jedoch	vor	Feststellung	der	Bilanz.	Die	Auszahlung	soll	innerhalb	
von	zwei	Wochen	nach	Feststellung	der	Bilanz	(Abs.	1)	erfolgen.	Die/der	Ausgeschie-
dene	kann	jedoch	die	Auszahlung	nicht	vor	Ablauf	von	sechs	Monaten	nach	ihrem/
seinem	Ausscheiden	und	nicht	vor	Feststellung	der	Bilanz	verlangen.	Soweit	die	
Feststellung	der	Bilanz	erst	nach	Ablauf	von	sechs	Monaten	nach	Ausscheiden	des	
Mitgliedes	erfolgt,	ist	das	Auseinandersetzungsguthaben	vom	Beginn	des	siebten	
Monats	an	mit	4	%	zu	verzinsen.	Der	Anspruch	auf	Auszahlung	verjährt	in	drei	 
Jahren.
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§ 35 Zuständigkeit der Vertreterversammlung
(1)	 Die	Vertreterversammlung	beschließt	über	die	im	Genossenschaftsgesetz	und	in	die-

ser	Satzung	bezeichneten	Angelegenheiten,	insbesondere	über:
a)	 Änderung	der	Satzung,
b)	 Feststellung	des	Jahresabschlusses	(Bilanz,	Gewinn-	und	Verlustrechnung, 

Anhang),
c) die Verwendung des Bilanzgewinnes,
d)	 die	Deckung	des	Bilanzverlustes,
e)	 die	Verwendung	der	gesetzlichen	Rücklage	zum	Zwecke	der	Verlustdeckung,
f)	 Entlastung	der	Vorstands-	und	Aufsichtsratsmitglieder,
g)	 Wahl	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrates	sowie	Festsetzung	einer	Vergütung	und	

eines	Sitzungsgeldes,
h)	 die	Abberufung	von	Aufsichtsratsmitgliedern	sowie	den	Widerruf	der	Bestellung	

von	Vorstandsmitgliedern,
i)	 fristlose	Kündigung	des	Anstellungsvertrags	von	Vorstandsmitgliedern,
j)	 Ausschluss	von	Vorstands-	und	Aufsichtsratsmitgliedern	aus	der	Genossenschaft,
k)	 die	Führung	von	Prozessen	gegen	im	Amt	befindliche	und	ausgeschiedene	Vor-

stands-	und	Aufsichtsratsmitglieder	wegen	ihrer	Organstellung,
l)	 die	Wahl	der	Bevollmächtigten	zur	Vertretung	der	Genossenschaft	in	Prozessen	

gegen	Aufsichtsratsmitglieder,	soweit	sich	die	Prozesse	aus	ihrer	Tätigkeit	als	Auf-
sichtsratsmitglieder	ergeben,

m)	Festsetzung	der	Beschränkungen	bei	der	Kreditgewährung	gemäß	§	49	GenG,
n)	 die	Umwandlung	der	Genossenschaft	durch	Verschmelzung,	Spaltung,	Vermögens-

übertragung	oder	Formwechsel,
o)	 die	Auflösung	der	Genossenschaft,
p)	 die	Zustimmung	zu	einer	Wahlordnung	für	die	Wahl	von	Vertretern	zur	Vertreter-

versammlung	oder	ihre	Änderung,
q)	 Wahl	von	Mitgliedern	des	Wahlvorstandes	für	die	Wahl	zur	Vertreterversammlung.

(2)	 Die	Vertreterversammlung	berät	über
	 a)	den	Lagebericht	des	Vorstandes,
 b) den Bericht des Aufsichtsrates,
	 c)	den	Bericht	über	die	gesetzliche	Prüfung	gemäß	§	59	GenG;	gegebenenfalls	be-

schließt	die	Vertreterversammlung	über	den	Umfang	der	Bekanntgabe	des	Prüfungs-
berichtes.

(3)	 Sinkt	die	Zahl	der	Mitglieder	unter	1.501,	so	üben	die	Mitglieder	ihre	Rechte	in	Ange-
legenheiten	der	Genossenschaft	gemeinschaftlich	in	der	Mitgliederversammlung	aus.	
Diese	tritt	an	die	Stelle	der	Vertreterversammlung.	Die	Vorschriften	über	die	Vertre-
terversammlung	finden	auf	die	Mitgliederversammlung	entsprechende	Anwendung.	
Soweit	für	die	Ausübung	von	Rechten	die	Mitwirkung	einer	bestimmten	Anzahl	von	
Vertretern/innen	oder	für	die	Beschlussfassung	die	Anwesenheit	einer	bestimmten	
Zahl	von	Vertretern/	innen	vorgeschrieben	ist,	treten	an	die	Stelle	der	Vertreter/innen	
die Mitglieder.


